
 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktio-

näre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG, § 1 

Abs. 1 bis 3 COVID-19-Gesetz 

Die Einberufung zu der virtuellen Hauptversammlung enthält Angaben zu den 

Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, den §§ 127, 131 

Absatz 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-

schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht 

zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz), 

die sich gemäß § 121 Absatz 3 Nr. 3, 2. HS AktG weitgehend auf die Fristen für 

die Ausübung dieser Rechte beschränken können. Die nachfolgenden Angaben die-

nen einer weitergehenden Erläuterung. Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Ge-

setz hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-

tigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die virtuelle Hauptver-

sammlung wird vollständig in Bild und Ton im Internet in dem passwortgeschütz-

ten Online-Portal zur virtuellen Hauptversammlung („Investor-Portal“) übertra-

gen, erreichbar über einen Link unter http://ir.nordex-online.com/websi-

tes/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html. 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre wird über elektronische Kommunikation 

(elektronische Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung ermöglicht. 

1. § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 S. 2 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG – Ta-

gesordnungsergänzungsverlangen 

Nach § 122 Absatz 2 AktG  können Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000 erreichen (letzteres entspricht 500.000 Stückaktien), verlan-

gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den 

Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 

30 Tage vor dem Tag der virtuellen Hauptversammlung zugehen, wobei der 

Tag der virtuellen Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzu-

rechnen sind. Letztmöglicher Zugangstermin ist also Sonntag, der 30. April 

2022 (24:00 Uhr MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden 

nicht berücksichtigt. Die Adresse des Vorstands lautet wie folgt:  

Nordex SE 

Vorstand 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 
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Antragsteller müssen nachweisen, dass sie bis zur Entscheidung die erforder-

liche Aktienanzahl halten (vgl. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). Für 

den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden In-

stituts aus. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie 

nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht worden sind – unverzüg-

lich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt ge-

macht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Eu-

ropäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich nach ihrem 

Eingang bei der Gesellschaft über die Internetadresse http://ir.nordex-on-

line.com/websites/Nordex/German/7000/hauptversammlung.html 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Die diesem Aktionärsrecht 

zugrundeliegenden Regelungen lauten wie folgt: 

Einberufung auf Verlangen einer Minderheit, § 122 Abs. 1 und 2 AktG 

„(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile 

zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Ein-

berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlan-

gen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann 

das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an 

eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grund-

kapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 

der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-

stands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzu-

wenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-

zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 

Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-

setzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im 

Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bör-

sennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung 

zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.“ 

§ 50 Abs. 2 SEAG: 

„(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch ei-

nen oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären 
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beantragt werden, sofern sein oder ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapi-

tals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreicht.“ 

2. Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG i.V.m. Art. 53 SE-

VO 

Jedem Aktionär wird die Möglichkeit eingeräumt, gemäß §§ 126, 127 AktG 

i.V.m. Art. 53 SE-VO etwaige Gegenanträge sowie Wahlvorschläge im Vorfeld 

der virtuellen Hauptversammlung an folgende Adresse zu übermitteln: 

Nordex SE 

Rechtsabteilung 

Langenhorner Chaussee 600 

22419 Hamburg 

E-Mail: hv2022@nordex-online.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht be-

rücksichtigt. 

Gegenanträge im Sinne von § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne von 

§ 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwa-

igen Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung unter der 

Internetadresse http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/Ger-

man/7000/hauptversammlung.html zugänglich gemacht, wenn sie der Ge-

sellschaft mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei 

der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet 

werden, d.h. spätestens bis zum Ablauf des Montag, den 16. Mai 2022 (24:00 

Uhr MESZ), zugehen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Aktionärsstellung 

nachzuweisen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nicht zugänglich zu 

machen, wenn die in § 126 Abs. 2 AktG genannten Tatbestände vorliegen, 

sowie bei Wahlvorschlägen zusätzlich im Fall des § 127 Satz 3 AktG. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen des 

Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von ei-

nem Zugänglichmachen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

Anträge von Aktionären, § 126 AktG 

„(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den 

in § 125 Absatz 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Vo-

raussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 

Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen 

einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
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Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hier-

für mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglich-

machen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Absatz 

3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich ge-

macht zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar ma-

chen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich fal-

sche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen ent-

hält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des 

Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft 

nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher 

Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei 

Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich ge-

macht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 

zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt 

hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-

sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, 

oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptver-

sammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt 

hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfas-

sung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre 

Begründungen zusammenfassen.“ 
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Wahlvorschläge von Aktionären, § 127 AktG 

„Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern o-

der von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht 

nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch 

dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 

§ 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Absatz 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat 

den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsen-

notierter Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mit-

bestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit fol-

genden Inhalten zu versehen: 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2, 

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widerspro-

chen wurde und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von 

Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot 

nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen.“ 

Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfas-

sung, § 124 Abs. 3 AktG: 

„(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversamm-

lung beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Be-

schlussfassung nach § 120a Absatz 1 Satz 1 und zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern und Prüfern nur der Aufsichtsrat, in der Bekanntma-

chung Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen. Bei Gesellschaften, 

die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, 

die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwe-

sengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunter-

nehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG 

sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers 

auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Satz 1 findet 

keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an 

Wahlvorschläge gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschluß-

fassung auf Verlangen einer Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt 

worden ist. Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 

zu bestehen, so bedürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge 
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zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen der 

Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre; § 8 des Montan-Mitbestimmungs-

gesetzes bleibt unberührt.“ 

§ 1 Abs. 2 letzter Satz COVID-19-Gesetz 

 „Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder 

§ 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der 

Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahl-

vorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur 

Hauptversammlung angemeldet ist.“ 

Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder, § 125 Absatz 1 

bis 3 AktG: 

„(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien 

ausgegeben hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindes-

tens 21 Tage vor derselben wie folgt mitzuteilen: 

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt ha-

ben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt ha-

ben oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte aus-

geübt haben. 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach 

§ 122 Abs. 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die 

geänderte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Mög-

lichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, 

auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsen-

notierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft 

in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-

schaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namens-

aktien ausgegeben hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-

sammlung im Aktienregister Eingetragenen zu machen sowie den Akti-

onären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und den 

Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt oder die in der 

letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 
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…. 

(5) Für Inhalt und Format eines Mindestgehaltes an Informationen in den 

Mitteilungen gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten die Anforde-

rungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. § 67a Absatz 2 

Satz 1 gilt für die Absätze 1 und 2 entsprechend. Bei börsennotierten 

Gesellschaften sind die Intermediäre, die Aktien der Gesellschaft ver-

wahren, entsprechend den §§ 67a und 67b zur Weiterleitung und Über-

mittlung der Informationen nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, es 

sei denn, dem Intermediär ist bekannt, dass der Aktionär sie von ande-

rer Seite erhält. Das Gleiche gilt für nichtbörsennotierte Gesellschaften 

mit der Maßgabe, dass die Bestimmungen der Durchführungsverord-

nung (EU) 2018/1212 nicht anzuwenden sind.“ 

3. Fragemöglichkeit des Aktionärs 

Nach § 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-19-Gesetzes 

i.V.m. § 131 Abs. 1 AktG wird den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege 

der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand hat mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats bestimmt, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 

der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

Zur virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen 

bis  

Sonntag, den 29. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ), 

der Gesellschaft ausschließlich über das Investor-Portal unter 

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/Ger-

man/7000/hauptversammlung.html übermitteln. Später eingehende 

Fragen werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen 

besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die den erforderli-

chen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Während der virtuellen 

Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wel-

che Fragen er wie beantwortet. Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der 

Beantwortung von Fragen gegebenenfalls auch der Name des die Frage über-

mittelnden Aktionärs genannt wird. Die gesetzliche Regelung zur Fragemög-

lichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz lautet wie folgt: 
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„(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Haupt-

versammlung abgehalten wird, sofern 

[…] 

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen 

Kommunikation eingeräumt wird, 

[…] 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wel-

che Fragen er wie beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis 

spätestens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer 

Kommunikation einzureichen sind.“ 


